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Erwägungen

E. 2
(Streitgegenstand und Beschwerdelegitimation; eingetreten wird nur auf den erstgenannten
Antrag, da sich nur dieser auf das in der angefochtenen Verfügung geregelte
Rechtsverhältnis bezieht)

E. 3
und Weiterbildungsvorhaben unterbreitet sie der Aufsichtskommission zum Entscheid. In
Art. 99 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV, SR 837.02) wird dieses
Verfahren noch konkretisiert, indem festgehalten wird, dass Bewerber um Beiträge an die
Kosten von Beschäftigungs- oder Wiedereingliederungsprogrammen ihr Gesuch in der
Regel mindestens zwei Wochen vor Beginn des betreffenden Programms der kantonalen
Amtsstelle zuhanden der Ausgleichsstelle einreichen müssen (Abs. 1). Die Ausgleichsstelle
legt das Gesuch mit ihrem Antrag der Aufsichtskommission zum Entscheid vor, wenn der
zu gewährende Beitrag Fr. 150 000.- übersteigt. Sie kann ihr auch Gesuche zum Entscheid
unterbreiten, bei denen dieser Betrag nicht erreicht wird. In den übrigen Fällen entscheidet
die Ausgleichsstelle selber (Abs. 2). (...)

E. 3.1
Im erstinstanzlichen Verfahren stellt sich vor allem die Frage der Zuständigkeit der
entscheidenden Behörde. Zuständig ist jene Behörde, die in sachlicher, örtlicher und
funktioneller Hinsicht ermächtigt ist, die anhängig gemachte Sache zu beurteilen und zu
entscheiden (Rhinow / Koller / Kiss-Peter, a. a. O., S. 153). Im vorliegenden Fall hat die
Aufsichtskommission mit Entscheid vom 15. Januar 1993 der Beschwerdeführerin einen
Bundesbeitrag zugesichert. In der Folge erliess das Bundesamt - Abteilung Arbeitsmarkt -
am 20. Dezember 1994 den angefochtenen Auszahlungsentscheid. Es gilt nun zu prüfen, ob
das Bundesamt zum Erlass dieses Auszahlungsentscheides zuständig war oder ob auch
dieser Entscheid von der Aufsichtskommission hätte erlassen werden müssen.

E. 3.2
Unter den Leistungen für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit (Präventivmassnahmen) sieht das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG, SR
837.0) die sogenannten «weiteren Massnahmen» (Art. 72 ff. AVIG) vor. Danach kann die
Versicherung die vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von
Programmen öffentlicher oder privater, nicht auf Gewinn gerichteter Institutionen, zur
Arbeitsbeschaffung oder Wiedereingliederung ins Erwerbsleben durch finanzielle Beiträge
fördern (Art. 72 Satz 1 AVIG). Die Beiträge belaufen sich auf 20 bis 50 % der
anrechenbaren Kosten. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten, insbesondere die



anrechenbaren Kosten und die Beitragsabstufung. Zuständigkeit und Verfahren richten sich
nach Art. 64 AVIG (Art. 75 Abs. 1 AVIG). Art. 64 Abs. 3 AVIG sieht für die Umschulung
und Weiterbildung vor, dass die Ausgleichsstelle über die Gewährung der Beiträge
entscheidet und diese direkt ausrichtet. Sie legt hierüber der Aufsichtskommission
periodisch Rechenschaft ab. Grössere Umschulungs-

E. 3.3
Da der zu gewährende Betrag in casu Fr. 150 000.- überstieg, unterbreitete das Bundesamt
das Gesuch der Aufsichtskommission im September 1992 mit Antrag zum Entscheid. Mit
Zusicherungsentscheid vom 15. Januar 1993 hiess die Aufsichtskommission - wie bereits
dargelegt - das Beitragsgesuch von X teilweise gut und sicherte für das eigentliche
Beschäftigungsprogramm einen Beitrag von 50 % der anrechenbaren Kosten, für den
integrierten Weiterbildungskurs einen Beitrag von 100 % der anrechenbaren Kosten zu.
Gestützt auf die Auszahlungsgesuche vom 24. Januar 1994 erliess das Bundesamt,
Abteilung Arbeitsmarkt, am 20. Dezember 1994 den angefochtenen Auszahlungsentscheid.
Dabei wich das Bundesamt von den Durchschnittskosten pro Teilnehmer und Monat in der
Höhe von Fr. 6099.-, die dem Zusicherungsentscheid vom 15. Januar 1994 zugrunde lagen,
ab, und bezifferte diese neu mit Fr. 6200.-.

E. 3.4
Bezüglich des Verfahrens bei der Gewährung von Beiträgen für die vorübergehende
Beschäftigung von Arbeitslosen verweist Art. 75 Abs. 1 AVIG auf den bereits zitierten Art.
64 AVIG. Dieser hält in Abs. 3 bezüglich des Verfahrens fest, dass die Ausgleichsstelle
über die Gewährung der Beiträge entscheidet und diese direkt ausrichtet. Grössere
Umschulungs- oder Weiterbildungsvorhaben entscheidet sie indes nicht selbst, sondern
unterbreitet sie der Aufsichtskommission zum Entscheid. In Art. 83 AVIG werden die
Aufgaben der Ausgleichsstelle nochmals aufgezählt. Dabei trifft sie die Entscheide nach
den Art. 64 Abs. 3 und 75 Abs. 1 AVIG und richtet die Beiträge nach den Art. 62 (Beiträge
für Umschulungs- und Weiterbildungseinrichtungen) und 72 bis 74 AVIG (Beiträge für die
vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen, Beiträge zur Förderung der
Arbeitsmarktforschung und Beiträge an besondere Massnahmen auf dem Gebiete der
Arbeitsvermittlung) aus. Es stellt sich nun die Frage, ob die Ausgleichsstelle einen Beitrag
gestützt auf den Zusicherungsentscheid der Aufsichtskommission selbständig ausrichten
kann oder ob sie - sofern die Aufsichtskommission über die Beiträge entschieden hat - das
Auszahlungsgesuch nochmals der Aufsichtskommission zum Auszahlungsentscheid
unterbreiten muss und nur aufgrund des Auszahlungsentscheides der Aufsichtskommission
die Beiträge ausrichten kann.

E. 3.5
Die Aufsichtskommission übt in der Arbeitslosenversicherung Überwachungs-, Beratungs-
und Entscheidfunktion aus. Sie ist vorab ein Organ der Sozialpartner, das heisst der
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände, welche letztlich die Arbeitslosenversicherung
finanzieren (Art. 89 AVIG). Eine besondere Bedeutung kommt ihr dabei im Bereich der
Präventivmassnahmen zu. So entscheidet sie über Beiträge an die Arbeitsmarktforschung
und Arbeitsvermittlung (Art. 75 Abs. 2 AVIG), über Beiträge an die Träger bei grösseren
Umschulungs- und Weiterbildungsvorhaben (Art. 62 AVIG) sowie über grössere
Beschäftigungsprogramme (Art. 72 und 75 Abs. 1 AVIG), und sie ist befugt, der
Ausgleichsstelle im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften allgemeine Richtlinien zu geben



für die Durchführung der Präventivmassnahmen (Art. 89 Abs. 4 AVIG). Die Leistungen,
die die Arbeitslosenversicherung im Rahmen der Präventivmassnahmen leistet, kommen
nicht direkt den Versicherten zugute. Sie greifen vielmehr in die Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik hinein und stellen somit Entscheide politischer Natur dar. Aufgrund
dessen sah der Gesetzgeber vor, dass diese Entscheide nicht von einer Verwaltungsinstanz
getroffen werden sollten. Insofern sollen die Sozialpartner selber entscheiden, ob die
Leistungen im Interesse der Versicherten liegen und ob dafür Mittel der von den
Sozialpartnern gespeisten Versicherung verwendet werden sollen (vgl. zum Ganzen BBl
1980 III 627 ff.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], Bern 1987, Bd. II [Art. 59 bis 121], S. 745 ff.; Hans-Ulrich Stauffer, Die
Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 206).

E. 3.6
Im vorliegenden Fall hat die Aufsichtskommission im Sinn des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes und damit im Sinn des Gesetzgebers über die
Gewährung von Beiträgen an ein Beschäftigungsprogramm entschieden. In der Folge hat
jedoch die Ausgleichsstelle über die definitive Höhe der auszurichtenden Beiträge
entschieden und ist dabei von den von der Aufsichtskommission zugesicherten Beiträgen
abgewichen. Damit wurde die vom Gesetzgeber gewollte, umfassende Entscheidkompetenz
der Aufsichtskommission betreffend der Präventivmassnahmen eingeschränkt. Insofern
kann es nicht Sinn und Zweck von Art. 83 Abs. 1 Bst. k AVIG sein, dass sich die
Ausgleichsstelle mit dem Auszahlungsentscheid über den von der Aufsichtskommission
gefällten Zusicherungsentscheid hinwegsetzen kann. In diesem Sinn hält auch die Botschaft
zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 zum damals vorgesehenen Art. 82, der die
Aufgaben der Aufsichtsstelle definierte, fest, dass die Ausgleichsstelle die Beiträge, die sie
der Aufsichtskommission zu unterbreiten hat - damals waren die Beiträge zur Förderung der
Arbeitsmarktforschung sowie an besondere Massnahmen auf dem Gebiet der
Arbeitsvermittlung vorgesehen - nach dem Entscheid der Aufsichtskommission
auszurichten hat (BBl 1980 III 624). Auch Gerhards interpretiert Art. 83 Abs. 1 Bst. k
AVIG in dem Sinn, als die Ausgleichsstelle, nur wo sie über die Leistungen selbst zu
entscheiden hat, die betreffenden Leistungen auch selbst direkt an die Berechtigten
ausrichtet (Gerhards, a. a. O., S. 718 Ziff. 9).

E. 4
Das Bundesamt war somit im vorliegenden Fall nicht befugt, den Auszahlungsentscheid zu
erlassen und darin von den von der Aufsichtskommission zugesicherten Kosten
abzuweichen.

E. 5
Im übrigen widerspricht die Vorgehensweise des Bundesamtes auch dem Prinzip der
Einheit des Verfahrens, welches in casu analog anwendbar ist. Der Grundsatz der Einheit
des Verfahrens besagt unter anderem, dass der Rechtsmittelzug für die Anfechtung
sogenannter Nebenentscheide, die keinen selbständigen Charakter haben, dem Rechtsweg,
der für die Anfechtung von Hauptverfügungen massgebend ist, folgt (Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 237 f.; BGE 119 Ib 412 E. 2a). Der
Zusicherungsentscheid der Aufsichtskommission vom 15. Januar 1993 stellt einen
Grundsatzentscheid dar, der alle für einen Beitragsentscheid notwendigen



Bemessungsgrundlagen enthält, während der Auszahlungsentscheid des Bundesamtes vom
20. Dezember 1994 bloss eine Vollzugsverfügung ist (VPB 59.81 mit Verweis auf VPB
53.34). Der Auszahlungsentscheid stellt somit einen Nebenentscheid dar, für den der
Rechtsmittelweg der gleiche sein muss wie für die Hauptsache, das heisst den
Zusicherungsentscheid der Aufsichtskommission. Gemäss Art. 129 AVIV können jedoch
Verfügungen der Aufsichtskommission mit Beschwerde an den Bundesrat angefochten
werden. Dagegen sieht Art. 101 Bst. c AVIG für Verfügungen des Bundesamtes die
Rekurskommission EVD als Beschwerdeinstanz vor. Somit hätte der
Zusicherungsentscheid der Aufsichtskommission an den Bundesrat weitergezogen werden
müssen, wogegen der Auszahlungsentscheid des Bundesamtes - wie in casu - bei der
Rekurskommission EVD angefochten werden musste. Insofern liegen unterschiedliche
Rechtsmittelwege vor, was mit dem genannten Grundsatz der Einheit des Verfahrens nicht
vereinbar ist. (Die Rekurskommission EVD heisst die Beschwerde gut, soweit darauf
einzutreten ist, hebt den Auszahlungsentscheid des Bundesamtes auf und weist die
Angelegenheit an das Bundesamt zurück, welches die Auszahlungsgesuche der
Aufsichtskommission zum Entscheid zu unterbreiten hat)

E. 6
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses,
Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali
digitali JAAC 60.50 - Auszug aus dem Beschwerdentscheid der Rekurskommission EVD
vom 24. November 1995 in Sachen X gegen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit;
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